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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vom 27.12.2021 

bezüglich der 1. Änderung der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

„Eichenkamp“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage I zur SV X/198 

 
Die Hinweise auf die von dem im Plangebiet ansässigen Betrieb ausgehenden 
Lärmemissionen werden zur Kenntnis genommen. Zunächst ist festzustellen, dass der 
vorhandene Betrieb vom Grundsatz her nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zulässigerweise errichtet wurde.   
 
Eine Änderung der zulässigen Art der baulichen Nutzung ist im Rahmen der vorliegenden 
Änderung des Bebauungsplanes nicht vorgesehen, vielmehr bezieht sich die geplante 
Änderung im Wesentlichen auf die zulässige Baukörperhöhe im zentralen Bereich.  
 
Die von den Einwendenden angesprochene aus ihrer Sicht übermäßige Lärmbelastung steht 
somit nicht in einem ursächlichen Zusammenhang mit der vorliegenden 
Bebauungsplanänderung, sondern bezieht sich auf das konkrete Betriebsgeschehen vor Ort. 
  
Ob bzw. in wie weit hier möglicherweise durch den derzeitigen Betrieb übermäßige 
Lärmemissionen ausgelöst werden, ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, 
sondern obliegt der ordnungsbehördlichen Überprüfung.   
 
Die Frage möglicher veränderter künftiger Betriebsabläufe ist ebenfalls nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bebauungsplanänderung. Dies erfolgt im Rahmen des nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahrens.  
 
Die seitens der Einwendenden geäußerten Bedenken hinsichtlich einer möglichen 
Wertminderung ihres Grundstücks bzw. einer möglichen Behinderung eigener Bauvorhaben 
durch die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes, können vor dem Hintergrund des 
geringen Umfangs der Planänderung nicht nachvollzogen werden und werden daher als 
unbegründet zurückgewiesen.   
 
Die Aussage, dass die Einwendenden jegliche Betriebserweiterung ablehnen, da eine 
Zunahme von Lärm und Abgasen erwartet wird, wird zur Kenntnis genommen. Allerdings ist 
festzustellen, dass im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte für die in der Umgebung des Betriebes gelegenen 
schützenswerten Nutzungen sichergestellt wird. Insofern werden die Bedenken auf Ebene der 
Bauleitplanung nicht berücksichtigt.  
 
 
Die Bedenken werden nicht berücksichtigt. 

 


